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Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 
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Datum: _ 2. MAI 1986 
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Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

Sp 116/86/Dr.Ru/SE 
Datum 

29.4.1986 

Betreff D ä n e m a r k: Ab kom m e n übe r So z i ale S ich e r h e i t 

In der Beilage übermitteln wir Ihnen 25 Exemplare unserer 

an das Bundesministerium für soziale Verwaltung gerichteten 

Stellungnahme zum oben genannten Gesetzentwurf zur gefälligen 

Kenntnisnahme. 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer . A-1045 Wien 

Postfach 107 

Bundesministerium für 
soziale Verwaltung 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom 

24.620/1-2/86 
Unsere Zahl/Sachbearbeiter (0222) 6505 

4394 DW 

Datum 

Sp 116/86/Dr.Ru/BTV 28.4.1986 

Betreff 

Dänemark: Abkommen über Soziale Sicherheit 

Zum Entwurf eines Abkommens über Soziale Sicherheit zwischen der Republik 

Österreich und dem Königreich Dänemark erlauben wir uns, folgende 

Stellungnahme abzugeben: 

Grundsätzlich erheben wir gegen den Abkommensentwurf keine Einwendungen. Wir 

regen aber an, daß nach dem Vorbild des Art. 5 Abs. 3 lit. c des Entwurfes eines. 

Abkommens mit Kanada auch in dieses Abkommen eine Bestimmung aufgenommen 

wird, daß bei Leistungsexporten jener Teil der österreichischen Pension in Abzug 

gebracht werden soll, der auf Zeiten einer Beschäftigung bzw. -selbständigen 

Erwerbstätigkeit nach dem Auslandsrentenübernahmegesetz (ARÜG) bzw. nach 

§ 116 Abs. 6 GSVG und § 107 Abs. 6 BSVG entfällt. 

Wunschgemäß werden 25 Ausfertigungen dieser Stelh.l"lgnahme dem Präsidium des 

Nationalrates übermittelt. 
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